
Ist die Aussage richtig oder falsch?? 
 
1.) Biologisch anbauende Betriebe dürfen keine mine-

ralische Düngemittel verwenden! 
2.) Biologisch anbauende Betriebe dürfen keine syn-

thetisch hergestellten N-Dünger verwenden. 
3.) Biologisch anbauende Betriebe dürfen mineralische 

Dünger, wie z.B. langsamwirkende Düngekalke und 
bei Bedarf auch Patentkali, Rohphosphate, Spuren-
elemente und Calciumchlorid verwenden. 

4.) Langsam wirkende Düngekalke sind z.B. Löschkalk 
und Branntkalk. 

5.) Pflanzensorten, die im biologischen Anbau verwen-
det werden, dürfen nicht gentechnisch verändert 
worden sein. 

6.) Pflanzenschutzmittel sind im biologischen Anbau 
gänzlich verboten. 

7.) Unter Umständen sind im biologischen Anbau 
Pflanzenschutzmittel wie Netzschwefel, Kaliseifen, 
Mineralöle , Neem-Präparate oder Pyrethru-
mextrakte erlaubt. 

8.) Für die biologischen Betriebe ist die Humuswirt-
schaft besonders wichtig. 

9.) Das Bio-Siegel (Künast) ersetzt die bisherigen Sie-
gel der verschiedenen Bio-Verbände. 

10.) Alle Pflanzenschutzmittel die im Bioanbau verwen-
det werden dürfen, dürfen auch in der integrierten 
Produktion verwendet werden. 

11.) Die wirtschaftliche Schadensschwelle gehört zum 
Konzept der integrierten Produktion. 

12.) Im Bio-Gemüsebau darf nicht erdelos kultiviert 
werden. 

13.) Im Bio-Gemüsebau ist – je nach Verband - die 
Wassertreiberei bei Chicoree und Sprossen erlaubt. 
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